
Gesetz zum Schutz der Berufsbezeichnungen "Ingenieurin" und 
"Ingenieur" 

(Ingenieurgesetz - IngG) 
 

vom 29. Januar 1971 (GVBl. S. 323) 
 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2007 (GVBl. S. 628) 
 
 
§ 1 IngG 
 
Die Berufsbezeichnung "Ingenieurin" oder "Ingenieur" allein oder in einer Wortverbindung darf 
führen: 
 
1. wer  

a) das Studium einer technischen oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung an einer 
deutschen wissenschaftlichen Hochschule oder an einer deutschen Fachhochschule 
oder an einer deutschen Berufsakademie oder  

b) das Studium an einer deutschen öffentlichen oder ihr hinsichtlich des 
Studienabschlusses rechtlich gleichgestellten deutschen privaten Ingenieurschule 
oder  

c) einen Betriebsführerlehrgang einer deutschen staatlich anerkannten Bergschule mit 
Erfolg abgeschlossen hat oder  

2. wem durch die zuständige Behörde das Recht verliehen worden ist, die Bezeichnung 
"Ingenieurin (grad.)" oder "Ingenieur (grad.)" zu führen  

 
§ 2 IngG 
 
(1) Eine der in § 1 genannten Berufsbezeichnungen darf auch führen, wer auf Grund eines 
Abschlusszeugnisses einer ausländischen Hochschule oder einer sonstigen ausländischen 
Schule von der zuständigen Behörde die Genehmigung hierzu erhalten hat. 
 
(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn das Zeugnis der ausländischen Hochschule oder 
Schule einem Zeugnis der in § 1 Nr. 1 Buchst. a oder b genannten Hochschulen oder 
Schulen gleichwertig ist. Personen, die nicht Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grund-
gesetzes sind, kann die Genehmigung versagt werden, wenn die Gegenseitigkeit nicht 
gewährleistet ist. 
 
(3) Die vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes erteilten Genehmigungen gelten als Geneh-
migung im Sinne dieser Bestimmung. 
 
(4) Einer Genehmigung nach Absatz 1 bedarf nicht, wer berechtigt ist, den an einer aus-
ländischen Hochschule erworbenen akademischen Grad "Ingenieurin" oder "Ingenieur" nach 
Maßgabe des § 34a des Berliner Hochschulgesetzes in der Fassung vom 13. Februar 2003 
(GVBl. S. 82), das zuletzt durch § 29 des Gesetzes vom 5. Dezember 2005 (GVBl. S. 739) 
geändert worden ist, zu führen. 



 
§ 2a IngG 
 
(1) Die Genehmigung ist ferner zu erteilen, wenn Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der 
Europäischen Union oder diesen nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaft Gleich-
gestellte (Staatsangehörige der Mitglied- oder Vertragsstaaten) 
 
1. ein Diplom erworben haben, das in einem anderen Mitglied- oder Vertragsstaat für den 

Zugang zum Ingenieurberuf, dessen Ausübung oder für die Führung einer einer der in § 1 
genannten Berufsbezeichnungen entsprechenden Bezeichnung in seinem Hoheitsgebiet 
erforderlich ist, oder  

2. den Ingenieurberuf vollzeitlich zwei Jahre lang in den vorhergehenden zehn Jahren in 
einem anderen Mitglied- oder Vertragsstaat, der den Zugang zum Ingenieurberuf, dessen 
Ausübung oder die Führung einer einer der in § 1 genannten Berufsbezeichnungen 
entsprechenden Bezeichnung nicht an den Besitz eines Diploms bindet, ausgeübt haben 
und im Besitz eines oder mehrerer Ausbildungsnachweise sind, die sie in diesem 
Mitgliedstaat zur Vorbereitung auf die Ausübung des Ingenieurberufes erworben haben.  

 
(2) Die zweijährige Berufserfahrung nach Absatz 1 Nr. 2 darf nicht verlangt werden von 
Staatsangehörigen eines Mitglied- oder Vertragsstaates, die im Besitz eines Ausbildungs-
nachweises sind, der ihnen den Abschluss einer reglementierten Ausbildung bestätigt. 
 
(3) Diplome nach Absatz 1 Nr. 1 sind Ausbildungsnachweise im Sinne des Artikels 3 Abs. 1 
Buchstabe c der Richtlinie 2005/36/EG , soweit darin mindestens das Qualifikationsniveau 
nach Artikel 11 Buchstabe d dieser Richtlinie nachgewiesen ist und soweit daraus hervorgeht, 
dass die Zeugnisinhaberin oder der Zeugnisinhaber über die beruflichen Voraussetzungen 
verfügt, die für den Zugang zu dem reglementierten Beruf oder dessen Ausübung erforderlich 
sind; gleichgestellt ist ein Diplom auf Grund einer Ausbildung, die nicht überwiegend in den 
Europäischen Gemeinschaften stattgefunden hat, wenn der Ingenieurberuf für die Dauer von 
drei Jahren tatsächlich und rechtmäßig ausgeübt wurde und dies von dem Mitgliedstaat 
bescheinigt wird, der das Diplom ausgestellt oder anerkannt hat. 
 
(4) Ausbildungsnachweise im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 sind Ausbildungsnachweise, aus 
denen hervorgeht, dass ein mindestens dreijähriges überwiegend technisches oder natur-
wissenschaftliches Studium oder ein dieser Dauer entsprechendes Teilzeitstudium an einer 
Universität oder einer Hochschule oder einer anderen gleichwertigen Ausbildungseinrichtung 
in einem Mitgliedstaat absolviert und gegebenenfalls die über das Studium hinaus erforder-
liche berufliche Ausbildung abgeschlossen wurde. 
 
(5) Reglementierte Ausbildung im Sinne des Absatzes 2 ist jede Ausbildung im Sinne des 
Artikels 3 Abs. 1 Buchstabe e der Richtlinie 2005/36/EG. 
 
(6) Den Ausbildungsnachweisen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und des Absatzes 2 sind 
Prüfungszeugnisse gleichgestellt, die von einer zuständigen Stelle in einem Mitgliedstaat aus-
gestellt werden, wenn sie eine in der Gemeinschaft erworbene Ausbildung bestätigen und 
von diesem Mitgliedstaat als gleichwertig anerkannt werden, sofern diese Anerkennung den 
übrigen Mitgliedstaaten und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften mitgeteilt 
worden ist. 



 
§ 3 IngG 
 
(1) Eine der in § 1 genannten Berufsbezeichnungen darf ferner führen, wer vor In-Kraft-Treten 
dieses Gesetzes eine Tätigkeit unter dieser Berufsbezeichnung ausgeübt hat und die Absicht, 
diese Berufsbezeichnung weiterzuführen, vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes der hierfür 
zuständigen Behörde angezeigt hat oder innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr nach 
In-Kraft-Treten dieses Gesetzes der zuständigen Behörde schriftlich anzeigt. 
 
(2) Wer vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes eine Tätigkeit unter einer der in § 1 genannten 
Berufsbezeichnungen oder eine Tätigkeit, die in der Regel von einer Ingenieurin oder einem 
Ingenieur ausgeführt wird, ausgeübt hat, aber aus Rechtsgründen bei In-Kraft-Treten dieses 
Gesetzes eine der in § 1 genannten Berufsbezeichnungen nicht führen darf, ist berechtigt, 
diese nach Wegfall des Hinderungsgrundes zu führen, wenn die diesbezügliche Absicht 
innerhalb der in Absatz 1 genannten Ausschlussfrist unter Angabe des Hinderungsgrundes 
der zuständigen Behörde schriftlich angezeigt wird. 
 
(3) Die Ausschlussfrist endet für Deutsche, die bei In-Kraft-Treten dieses Gesetzes ihren 
Wohnsitz außerhalb des Landes Berlin haben, ein Jahr nach der Begründung des Wohn-
sitzes im Land Berlin. 
 
(4) Der Empfang der Anzeigen ist schriftlich zu bestätigen. 
 
§ 4 IngG 
 
Die zuständige Behörde hat das Führen einer der in § 1 genannten Berufsbezeichnungen auf 
Grund der Anzeige nach § 3 zu untersagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass die erforderlichen fachlichen Kenntnisse fehlen und Leben oder Gesundheit von 
Menschen erheblich gefährdet sind. 
 
§ 5 IngG 
 
(1) Zuständige Behörde im Sinne der §§ 2 , 2a , 3 und 4 dieses Gesetzes ist das Bezirksamt, 
in dessen Bezirk die Person, die eine der in § 1 genannten Berufsbezeichnungen führt oder 
führen will, berufstätig ist oder ihren Wohnsitz oder in Ermangelung eines Wohnsitzes ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Ist ein Ort der Berufstätigkeit, ein Wohnsitz oder ein gewöhn-
licher Aufenthaltsort im Land Berlin nicht vorhanden, so ist der letzte Ort der Berufstätigkeit, 
der letzte Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt maßgebend. Ergibt sich auch hiernach keine 
zuständige Behörde, so ist das Bezirksamt zuständig, in dessen Bezirk die Berufstätigkeit 
ausgeübt werden soll. 
 
(2) Ist für Verfahren nach §§ 2 , 2a und 4 dieses Gesetzes eine Zuständigkeit mehrfach 
begründet, so ist das Bezirksamt zuständig, das zuerst mit der Sache befasst worden ist. Es 
kann ein Verfahren an ein anderes nach Absatz 1 zuständiges Bezirksamt abgeben, wenn 
dies zweckmäßig erscheint. In Zweifelsfällen bestimmt die für Wirtschaft zuständige Senats-
verwaltung das zuständige Bezirksamt. 



 
(3) Absatz 2 Satz 1 und 2 gilt im Verhältnis der Bezirksämter zu den zuständigen Verwal-
tungsbehörden der anderen Länder entsprechend. In den Fällen des Absatzes 2 Satz 3 
entscheidet der Senator für Wirtschaft im Einvernehmen mit der zuständigen obersten 
Landesbehörde des anderen Landes. 
 
§ 5a IngG - Landesrecht Berlin   
 
(1) In dem Verfahren zur Prüfung der Anträge von Staatsangehörigen eines Mitglied- oder 
Vertragsstaates (§ 2a) bestätigt die zuständige Behörde der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller innerhalb eines Monats nach Einreichung der Unterlagen den Empfang derselben und 
teilt ihr oder ihm gegebenenfalls mit, welche Unterlagen fehlen. 
 
(2) Das Verfahren ist unverzüglich, spätestens jedoch drei Monate nach Einreichung der voll-
ständigen Unterlagen mit einer mit Gründen versehenen Entscheidung der zuständigen 
Behörde abzuschließen. In Einzelfällen kann die Frist um höchstens einen Monat verlängert 
werden. 
 
(3) Ist zur Führung einer der in § 1 genannten Berufsbezeichnungen ein Qualifikations-
nachweis erforderlich und wird die Anerkennung einer in einem Mitglied- oder Vertragsstaat 
erworbenen Qualifikation beantragt oder wird in einem der genannten Staaten die Aner-
kennung der im Inland erworbenen Qualifikation beantragt, so arbeitet die zuständige Be-
hörde mit den zuständigen Stellen des anderen Staates zusammen und leistet Amtshilfe. Sie 
teilt diesen Stellen die ihr bekannt werdenden strafrechtlichen Verurteilungen und andere 
Tatsachen mit, die sich auf die Zuverlässigkeit auswirken könnten. 
 
(4) Nach Absatz 3 können personenbezogene Daten übermittelt werden. Bei der Übermittlung 
weist die Behörde darauf hin, dass die Daten nur zu den Zwecken des Anerkennungs-
verfahrens verwendet werden dürfen und dass die Daten unverzüglich auf ihre konkrete 
Erforderlichkeit zu prüfen und ansonsten zu löschen sind. 
 
§ 6 IngG - Landesrecht Berlin   
 
Besondere Rechtsvorschriften über das Führen einer der in § 1 genannten Berufsbezeich-
nungen bleiben unberührt. 
 
§ 7 IngG - Landesrecht Berlin   
 
Wer nach dem Recht eines anderen Bundeslandes zur Führung einer der in § 1 genannten 
Berufsbezeichnungen berechtigt ist, darf diese Berufsbezeichnung auch im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes führen. 



 
§ 8 IngG - Landesrecht Berlin   
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
 
a) ohne nach den §§ 1 , 2 , 2a oder 3 dazu berichtigt zu sein, oder  
b) entgegen einer vollziehbaren Verfügung nach § 4   
 
eine der in § 1 genannten Berufsbezeichnungen allein oder in einer Wortverbindung führt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 
(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne von § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist das Bezirksamt. 


